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–  WKN 723530
–  ISIN DE0007235301

–  WKN A13SVB
–  ISIN DE000A13SVB4

Veröff entlichung im Bundesanzeiger
Die Hauptversammlung am Donnerstag, dem 30. April 2015,
ist durch Veröff entlichung der nachstehenden Tagesordnung 
am 20. März 2015 im Bundesanzeiger einberufen worden.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft  
werden hiermit zu der am Donnerstag, 
dem 30. April 2015, um 10:00 Uhr
im Kurhaus Wiesbaden, Kurhausplatz 1, 
65189 Wiesbaden, statt fi ndenden 
ordentlichen Hauptversammlung 
eingeladen.

SGL CARBON SE  · Wiesbaden
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1Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 
SGL Carbon SE und des gebilligten Konzernabschlusses 
zum 31. Dezember 2014, der Lageberichte der 
SGL Carbon SE sowie des Konzerns jeweils für das 
Geschäft sjahr 2014, des Berichts des Aufsichtsrats 
sowie des Berichts zu den Angaben gemäß §§ 289 
Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs (HGB).

Eine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 1 durch 
die Hauptversammlung erfolgt nicht. Der Aufsichtsrat der 
SGL Carbon SE hat am 17. März 2015 den vom Vorstand vor-
gelegten Jahresabschluss der SGL Carbon SE zum 31. De-
zember 2014 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss gemäß 
§ 172 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Auch der Konzern-
abschluss wurde vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 
17. März 2015 gebilligt. Die vorstehend genannten Unterla-
gen sind der Hauptversammlung vielmehr lediglich vorzu-
legen und dienen der Unterrichtung.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands der Gesellschaft  für das Geschäft sjahr 2014.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschä
 s-
jahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der Ge-
sellscha
  für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats der Gesellschaft  für das Geschäft s-
jahr 2014.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschä
 s-
jahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der 
Gesellscha
  für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

Tagesordnung
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2 sgl group hauptversammlung 2015

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschluss-
prüfers für das Geschäft sjahr 2015.

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsaus-
schusses vor, zum Abschlussprüfer und zum Konzernab-
schlussprüfer für das Geschä
 sjahr 2015 die Ernst & Young 
GmbH Wirtscha
 sprüfungsgesellscha
 , Stu� gart, zu be-
stellen.

5. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern.

Mit Beendigung der am 30. April 2015 sta� fi ndenden 
Hauptversammlung endet die Amtszeit der Aufsichtsrats-
mitglieder Susanne Kla� en und Andrew H. Simon. Darüber 
hinaus wird die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Edwin 
Eichler am 3. Mai 2016 und damit vor dem Termin der näch-
sten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellscha
 , die 
voraussichtlich am 18. Mai 2016 sta� fi nden wird, enden. 
Um durchgängig einen vollständig besetzten Aufsichtsrat 
sicherzustellen, soll Herr Edwin Eichler schon in der dies-
jährigen Hauptversammlung unter Anrechnung seiner 
verbleibenden Amtszeit als Aufsichtsrat für eine weitere 
Amtszeit wiederbestellt werden. Demnach sind von der 
Hauptversammlung drei Aufsichtsratsmitglieder der An-
teilseigner zu wählen.

Der Aufsichtsrat der SGL Carbon SE setzt sich gemäß Art. 
40 Abs. 2, Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates 
vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Ge-
sellscha
  (SE) (SE-VO), § 17 SE-Ausführungsgesetz (SEAG), 
§ 21 Abs. 3 SE-Beteiligungsgesetz (SEBG), Teil III der Verein-
barung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SGL 
Carbon SE vom 8. Dezember 2008 (Beteiligungsvereinba-
rung) sowie § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellscha
  aus zwölf 
Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung 
bestellt werden. Von den zwölf Mitgliedern sind sechs Mit-
glieder auf Vorschlag der Arbeitnehmer von der Hauptver-
sammlung zu bestellen (Ziff . 15.2 Beteiligungsvereinbarung, 
§ 8 Abs. 1 Satz 2 der Satzung). Bei der Wahl von Vertretern 
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3Tagesordnung

der Anteilseigner der Gesellscha
  in den Aufsichtsrat ist die 
Hauptversammlung nicht an Wahlvorschläge gebunden. 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf einen entspre-
chenden Vorschlag seines Nominierungsausschusses und 
unter Berücksichtigung der Ziele des Aufsichtsrats über 
seine Zusammensetzung – vor, als Vertreter der Anteilseig-
ner in den Aufsichtsrat zu wählen:

5.1. Frau Susanne Kla� en, München, Unternehmerin und 
Geschä
 sführerin SKion GmbH, Bad Homburg, und

5.2. Herrn Georg Denoke, München, Finanzvorstand (Chief 
Financial Offi  cer) Linde Aktiengesellscha
 , München, 

jeweils für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Haupt-
versammlung, die über die Entlastung für das Ge-
schä
 sjahr 2019 beschließt, längstens jedoch bis zum 
30. April 2020, sowie

5.3. Herrn Edwin Eichler, Weggis, Schweiz, Berater und Chief 
Executive Offi  cer (Vorsitzender Geschä
 sleitung) SA-
PINDA Holding B. V., Amsterdam, Niederlande, für eine 
Amtszeit, die mit Ablauf seiner gegenwärtigen Amtszeit 
im Aufsichtsrat der Gesellscha
  beginnt und mit Been-
digung der Hauptversammlung endet, die über die Ent-
lastung für das Geschä
 sjahr 2019 beschließt, längstens 
jedoch bis zum 30. April 2020.

Die Wahlen sollen als Einzelwahl durchgeführt werden.

Für den Fall ihrer Wiederwahl soll Frau Susanne Kla� en 
im Rahmen der Konstituierung des neuen Aufsichtsrats 
als Kandidatin für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen 
werden.

Weitere ergänzende Angaben zu den unter Ziff ern 5.1 – 5.3 
vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten fi nden Sie in 
diesem Dokument im Anschluss an die Tagesordnung.
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4 sgl group hauptversammlung 2015

6.  Beschlussfassung über die Schaff ung eines neuen 
Genehmigten Kapitals 2015 mit der Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses und Änderung der Satzung.

Die von der Hauptversammlung am 10. Mai 2012 erteilte 
Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals um bis 
zu Euro 52.228.764,16 (Genehmigtes Kapital I/2012) ist ins-
besondere mit der Durchführung der Bezugsrechtskapi-
talerhöhung der Gesellscha
  im Geschä
 sjahr 2014 nahezu 
vollständig ausgenutzt worden. Um die Gesellscha
  auch 
in Zukun
  in die Lage zu versetzen, einen etwaigen Kapi-
talbedarf schnell und fl exibel decken zu können, soll ein 
neues Genehmigtes Kapital 2015 beschlossen werden. Bei 
Ausnutzung dieses neuen Genehmigten Kapitals 2015 soll 
den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht eingeräumt 
werden; jedoch soll der Vorstand ermächtigt werden, für 
bestimmte Zwecke das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu 
beschließen:

a) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der 
Gesellscha
  bis zum 29. April 2020 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 20.000.000 neu-
en auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von je Euro 2,56 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehr-
mals um insgesamt bis zu Euro 51.200.000,00 zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2015). Den Aktionären ist grund-
sätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Dabei können 
die neuen Aktien auch von einem oder mehreren durch 
den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach 
§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG 
tätigen Unternehmen mit der Verpfl ichtung übernom-
men werden, sie den Aktionären anzubieten (mi� el-
bares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen:
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5Tagesordnung

(i)  für Spitzenbeträge, die sich bei Kapitalerhöhungen 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen aufgrund des Be-
zugsverhältnisses ergeben; 

(ii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. 
Gläubigern der von der Gesellscha
  oder ihren 
Konzerngesellscha
 en ausgegebenen oder kün
 ig 
auszugebenden Schuldverschreibungen mit Options- 
oder Wandlungsrechten bzw. -pfl ichten ein Bezugs-
recht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, 
wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder 
Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- 
bzw. Wandlungspfl icht zustünde;

(iii) sofern die neuen Aktien bei einer Kapitalerhöhung 
gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteili-
gungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermö-
gensgegenständen ausgegeben werden; oder

(iv) sofern bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 
der auf die neuen Aktien entfallende anteilige Betrag 
des Grundkapitals 10 % des Grundkapitals weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der Ausnutzung dieser Ermächtigung übersteigt und 
der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien der Gesellscha
  
derselben Aussta� ung zum Zeitpunkt der endgül-
tigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesent-
lich unterschreitet. Sofern während der Laufzeit 
dieses Genehmigten Kapitals 2015 bis zu seiner Aus-
nutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe 
oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellscha
  
oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von 
Aktien der Gesellscha
  ermöglichen oder zu ihm 
verpfl ichten, Gebrauch gemacht und dabei das Be-
zugsrecht gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorste-
hend genannte 10 %-Grenze anzurechnen. 
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6 sgl group hauptversammlung 2015

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhö-
hung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt 
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaus-
gabe, festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die 
Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Aus-
nutzung des Genehmigten Kapitals 2015 und, falls das 
Genehmigte Kapital 2015 bis zum 29. April 2020 nicht 
oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach Frist-
ablauf der Ermächtigung anzupassen.

b) § 3 Abs. 10 der Satzung wird wie folgt gefasst: 

„(10) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der 
Gesellscha
  bis zum 29. April 2020 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 20.000.000 neu-
en auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von je Euro 2,56 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehr-
mals um insgesamt bis zu Euro 51.200.000,00 zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2015). Den Aktionären ist grund-
sätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Dabei können 
die neuen Aktien auch von einem oder mehreren durch 
den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach 
§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG 
tätigen Unternehmen mit der Verpfl ichtung übernom-
men werden, sie den Aktionären anzubieten (mi� el-
bares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen:

(i) für Spitzenbeträge, die sich bei Kapitalerhöhungen 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen aufgrund des Be-
zugsverhältnisses ergeben; 

(ii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. 
Gläubigern der von der Gesellscha
  oder ihren 
Konzerngesellscha
 en ausgegebenen oder kün
 ig 
auszugebenden Schuldverschreibungen mit Options- 
oder Wandlungsrechten bzw. -pfl ichten ein Bezugs-
recht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, 
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7Tagesordnung

wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder 
Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- 
bzw. Wandlungspfl icht zustünde;

(iii) sofern die neuen Aktien bei einer Kapitalerhöhung 
gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteili-
gungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermö-
gensgegenständen ausgegeben werden; oder

(iv) sofern bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 
der auf die neuen Aktien entfallende anteilige Betrag 
des Grundkapitals 10 % des Grundkapitals weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der Ausnutzung dieser Ermächtigung übersteigt und 
der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien der Gesellscha
  
derselben Aussta� ung zum Zeitpunkt der endgül-
tigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesent-
lich unterschreitet. Sofern während der Laufzeit 
dieses Genehmigten Kapitals 2015 bis zu seiner Aus-
nutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe 
oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellscha
  
oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von 
Aktien der Gesellscha
  ermöglichen oder zu ihm ver-
pfl ichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugs-
recht gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend 
genannte 10 %-Grenze anzurechnen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhö-
hung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt 
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaus-
gabe, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 
Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Aus-
nutzung des Genehmigten Kapitals 2015 und, falls das 
Genehmigte Kapital 2015 bis zum 29. April 2020 nicht 
oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach Frist-
ablauf der Ermächtigung anzupassen.“
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8 sgl group hauptversammlung 2015

7.  Beschlussfassung über die Aufh ebung des Bedingten 
Kapitals 2000/I in §�3 Absatz 9 der Satzung und entspre-
chende Satzungsänderung.

Das Bedingte Kapital 2000/I gemäß § 3 Abs. 9 der Satzung 
der Gesellscha
 , das von der Hauptversammlung am 
27. April 2000 beschlossen wurde, diente der Erfüllung von 
Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der in 
derselben Hauptversammlung beschlossenen Ermächti-
gung unter einem Aktienoptionsplan der Gesellscha
  in 
der Zeit von 2000 bis Ende 2004 begeben wurden. Aktien-
optionen aus diesem Plan mit entsprechenden Bezugs-
rechten bestehen nicht mehr, so dass das noch verbliebene 
Bedingte Kapital 2000/I in Höhe von Euro 1.870.080,00 nun-
mehr funktionslos ist. Es soll deshalb aufgehoben und die 
Satzung entsprechend angepasst werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu 
beschließen:

 Das verbliebene von der Hauptversammlung am 
27. April 2000 beschlossene Bedingte Kapital 2000/I wird 
vollständig aufgehoben. § 3 Absatz 9 der Satzung wird 
ersatzlos gestrichen.

8. Beschlussfassung über die Herabsetzung des 
Bedingten Kapitals 2010/I in §�3 Absatz 14 der Satzung 
und entsprechende Satzungsänderung.

Gemäß § 3 Absatz 14 der Satzung ist das Grundkapital 
um bis zu Euro 35.840.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
14.000.000 neuen Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an die 
Inhaber von Options- und/oder Wandelanleihen, die bis 
zum 29. April 2015 von der Gesellscha
  oder von unter der 
Leitung der Gesellscha
  stehenden Konzernunternehmen 
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 30. April 2010 begeben werden. 

Die Gesellscha
  hat von dieser Ermächtigung im April 2012 
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9Tagesordnung

durch Ausgabe einer Wandelanleihe (ISIN DE000A1ML4A7) 
mit einem Gesamtvolumen von Euro 240.000.000,00 teil-
weise Gebrauch gemacht. Zur Gewährung von Rechten an 
die Inhaber dieser Wandelanleihe benötigt die Gesellscha
  
nicht das gesamte Bedingte Kapital 2010/I. Die Ausgabe 
weiterer Options- und/oder Wandelanleihen aufgrund der 
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. April 2010 
ist mit Ablauf des 29. April 2015 zudem nicht mehr möglich. 
Um das Bedingte Kapital 2010/I an den deutlich geringeren 
Bedarf neu auszugebender Aktien unter der ausgegebenen 
Wandelanleihe anzupassen, soll das Bedingte Kapital 2010/I 
in § 3 Absatz 14 der Satzung herabgesetzt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu be-
schließen:

a) Das gemäß § 3 Absatz 14 der Satzung bedingt erhöhte 
Grundkapital in Höhe von bis zu Euro 35.840.000,00, 
eingeteilt in bis zu 14.000.000 neue auf den Inhaber 
lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von je Euro 2,56, wird auf bis zu Euro 
20.480.000,00, eingeteilt in bis zu 8.000.000 neue auf den 
Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Be-
trag des Grundkapitals von je Euro 2,56, herabgesetzt. Im 
Übrigen bleibt das Bedingte Kapital gemäß § 3 Absatz 14 
der Satzung unverändert.

b) § 3 Absatz 14 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu ge-
fasst: 

„(14) Das Grundkapital ist um bis zu Euro 20.480.000,00 
durch Ausgabe von bis zu 8.000.000 neuen auf den Inha-
ber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von je Euro 2,56 bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2010).“

c) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 3 
Absatz 14 der Satzung entsprechend der jeweiligen Aus-
gabe von Bezugsaktien anzupassen und alle sonstigen 
damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der 
Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreff en.
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10 sgl group hauptversammlung 2015

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Begebung 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts 
nebst Schaff ung eines neuen Bedingten Kapitals 2015 
und entsprechende Satzungsänderung. 

Die Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen bietet zusätzlich zu den klassischen Mög-
lichkeiten der Fremd- und Eigenkapitalaufnahme die 
Möglichkeit, abhängig von der Marktlage a� raktive Finan-
zierungsalternativen am Kapitalmarkt zu nutzen. Um den 
Finanzierungsspielraum der Gesellscha
  sicherzustellen, 
soll der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, zur 
Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen ermächtigt werden. Zur Bedienung der Options- 
und Wandlungsrechte bzw. Wandlungspfl ichten aus diesen 
Schuldverschreibungen soll ein Bedingtes Kapital 2015 be-
schlossen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu be-
schließen:

a) Ermächtigung zur Begebung von Wandel- und/oder Op-
tionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des 
Ausschlusses des Bezugsrechts

 (i) Allgemeines

 Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 29. April 2020 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehr-
mals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende, mit 
Wandlungsrechten und/oder mit Optionsrechten aus-
gesta� ete Schuldverschreibungen oder eine Kombina-
tion dieser Instrumente (zusammen „Schuldverschrei-
bungen“) jeweils mit oder ohne Laufzeitbeschränkung 
im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 350.000.000,00 
gegen Bar- und/oder Sachleistung zu begeben und den 
Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf auf den Inhaber 
lautende Stückaktien der Gesellscha
  mit einem an-
teiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 
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11Tagesordnung

Euro 25.600.000,00 nach näherer Maßgabe der Wandel- 
bzw. Optionsanleihebedingungen (die „Anleihebedin-
gungen“) zu gewähren. 

 Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – unter 
Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – 
in einer ausländischen gesetzlichen Währung, bspw. 
eines OECD-Landes, begeben werden. Sie können auch 
durch unter der Leitung der Gesellscha
  stehende Kon-
zernunternehmen („Konzernunternehmen“) ausgegeben 
werden; für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellscha
  
die Garantie für die Schuldverschreibungen zu über-
nehmen und den Inhabern Optionsrechte oder Wand-
lungsrechte bzw. -pfl ichten für auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien der Gesellscha
  zu gewähren oder 
aufzuerlegen.

 Die Schuldverschreibungsemissionen werden in Teil-
schuldverschreibungen eingeteilt.

 (ii) Options- und Wandelschuldverschreibungen

 Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen 
werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere 
Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber berechtigen, 
nach Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Opti-
onsbedingungen auf den Inhaber lautende Stückaktien 
der Gesellscha
  zu beziehen. Die Optionsbedingungen 
können vorsehen, dass der Optionspreis auch durch 
Übertragung von Teilschuldverschreibungen und ge-
gebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. 
Die Laufzeit des Optionsrechts darf die Laufzeit der 
Optionsschuldverschreibung nicht überschreiten. Im 
Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusam-
mengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden.

 Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 
erhalten bei auf den Inhaber lautenden Schuldver-
schreibungen die Inhaber, ansonsten die Gläubiger der 
Teilschuldverschreibungen, das Recht, ihre Teilschuld-
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verschreibungen nach näherer Maßgabe der vom Vor-
stand festzulegenden Anleihebedingungen in auf den 
Inhaber lautende Stückaktien der Gesellscha
  zu wan-
deln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Di-
vision des Nennbetrags einer Teilschuldverschreibung 
durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine auf 
den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellscha
 . Liegt 
der Ausgabebetrag einer Teilschuldverschreibung unter 
deren Nennbetrag, so ergibt sich das Wandlungsverhält-
nis durch Division des Ausgabebetrags der Teilschuld-
verschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis 
für eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der Ge-
sellscha
 . Es kann auch vorgesehen werden, dass das 
Wandlungsverhältnis variabel ist und der Wandlungs-
preis innerhalb einer festzulegenden Bandbreite in Ab-
hängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses wäh-
rend der Laufzeit verändert oder festgesetzt wird. Das 
Wandlungsverhältnis kann auf ein ganzzahliges Ver-
hältnis gerundet werden; ferner kann gegebenenfalls 
eine in bar zu leistende Zuzahlung festgesetzt werden. 
Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zu-
sammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. 
Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung 
auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Teil-
schuldverschreibung nicht übersteigen.

 § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

 (iii) Wandlungspfl icht

 Die Wandelanleihebedingungen können auch eine 
Wandlungspfl icht zum Ende der Laufzeit (oder zu einem 
früheren Zeitpunkt oder bei Eintri�  eines bestimmten 
Ereignisses) vorsehen. Der anteilige Betrag am Grund-
kapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf 
den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht über-
schreiten. In diesem Fall kann die Gesellscha
  in den 
Anleihebedingungen berechtigt werden, eine etwaige 
Diff erenz zwischen dem Nennbetrag der Wandelschuld-
verschreibung und dem Produkt aus Wandlungspreis 
und Wandlungsverhältnis ganz oder teilweise in bar 
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auszugleichen. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben 
unberührt. 

 (iv) Ersetzungsbefugnis

 Die Anleihebedingungen von Wandel- bzw. Options-
anleihen können das Recht der Gesellscha
  vorsehen, 
den Gläubigern der Schuldverschreibung ganz oder 
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags 
Aktien der Gesellscha
  zu gewähren. Die Aktien wer-
den jeweils mit einem Wert angerechnet, der nach nä-
herer Maßgabe der Anleihebedingungen dem auf volle 
Cents aufgerundeten arithmetischen Mi� elwert der 
Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Aussta� ung 
der Gesellscha
  im XETRA-Handelssystem (oder in 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse während einer in den Anleihe-
bedingungen festzulegenden Frist entspricht.

 Die Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen können 
jeweils festlegen, dass im Falle der Wandlung bzw. Op-
tionsausübung auch eigene Aktien der Gesellscha
  
gewährt werden können. Ferner kann vorgesehen 
werden, dass die Gesellscha
  den Wandlungs- bzw. Op-
tionsberechtigten nicht Aktien der Gesellscha
  ge-
währt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt. Der Gegen-
wert je Aktie entspricht nach näherer Maßgabe der An-
leihebedingungen dem auf volle Cents aufgerundeten 
arithmetischen Mi� elwert der Schlussauktionspreise 
von Aktien gleicher Aussta� ung der Gesellscha
  im 
XETRA-Handelssystem (oder in einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 
während einer in den Anleihebedingungen festzulegen-
den Frist.

 Schließlich können die Anleihebedingungen vorsehen, 
dass Schuldverschreibungen sta�  in neue Aktien aus 
bedingtem oder genehmigten Kapital in bereits existie-
rende Aktien der Gesellscha
  oder einer anderen Gesell-
scha
  gewandelt werden bzw. das Optionsrecht durch 
Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann. Die Anlei-
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hebedingungen können auch eine Kombination dieser 
Erfüllungsformen vorsehen.

 (v) Wandlungs- bzw. Optionspreis

 Der jeweils festzusetzende Options- oder Wandlungs-
preis muss mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Wand-
lungspfl icht oder eine Ersetzungsbefugnis gegeben ist, 
mindestens 80 % des arithmetischen Mi� elwerts der 
Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Aussta� ung 
der Gesellscha
  im XETRA-Handelssystem (oder in 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse an den letzten zehn Handels-
tagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den 
Vorstand über die Ausgabe der Schuldverschreibungen 
oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts – 
mindestens 80 % des arithmetischen Mi� elwerts der 
Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Aussta� ung 
der Gesellscha
  im XETRA-Handelssystem (oder in 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse während der Bezugsfrist mit 
Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich 
sind, damit der Options- bzw. Wandlungspreis gemäß 
§ 186 Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht bekannt gemacht 
werden kann, betragen.

 In den Fällen der Wandlungspfl icht oder der Ersetzungs-
befugnis kann der Options- oder Wandlungspreis nach 
näherer Maßgabe der Anleihebedingungen mindestens 
entweder den vorgenannten Mindestpreis betragen oder 
dem arithmetischen Mi� elwert der Schlussauktions-
preise von Aktien gleicher Aussta� ung der Gesellscha
  
im XETRA-Handelssystem (oder in einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier-
börse an den letzten zehn Handelstagen vor dem Tag der 
Endfälligkeit oder dem anderen festgelegten Zeitpunkt 
entsprechen, auch wenn dieser Mi� elwert unterhalb 
des vorgenannten Mindestpreises (80 %) liegt.

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.
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 (vi) Verwässerungsschutz

Erhöht die Gesellscha
  während der Options- oder 
Wandlungsfrist ihr Grundkapital unter Einräumung 
eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre oder veräußert die 
Gesellscha
  unter Einräumung eines Bezugsrechts an 
ihre Aktionäre eigene Aktien oder begibt unter Einräu-
mung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre weitere Op-
tions- oder Wandelschuldverschreibungen bzw. gewährt 
oder garantiert Options- und/oder Wandlungsrechte und 
räumt dabei den Inhabern schon bestehender Options- 
und/oder Wandlungsrechte hierfür kein Bezugsrecht 
ein, wie es ihnen nach Ausübung des Options- und/oder 
Wandlungsrechts bzw. der Erfüllung ihrer Wandlungs-
pfl ichten als Aktionär zustehen würde, oder wird durch 
eine Kapitalerhöhung aus Gesellscha
 smi� eln das 
Grundkapital erhöht, so wird über die Wandelanleihe- 
bzw. Optionsbedingungen sichergestellt, dass der wirt-
scha
 liche Wert der Options- bzw. Wandlungsrechte 
unberührt bleibt, indem die Wandlungs- oder Options-
rechte wertwahrend angepasst werden, soweit die An-
passung nicht bereits durch Gesetz zwingend geregelt 
ist. Anpassungen können auch im Zusammenhang mit 
Dividendenzahlungen, mit einer Kapitalherabsetzung 
oder anderer Kapitalmaßnahmen, mit Umstrukturie-
rungen, einer Kontrollerlangung durch Dri� e oder an-
deren außergewöhnlichen Maßnahmen oder Ereignisse, 
die zu einer Verwässerung des Werts der Aktien führen 
können, vorgesehen werden. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 
AktG bleiben unberührt.

 (vii) Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht 
auf die Schuldverschreibungen zu. Die Schuldverschrei-
bungen können von einem oder mehreren durch den 
Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach § 53 
Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG täti-
gen Unternehmen mit der Verpfl ichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mit-
telbares Bezugsrecht). Werden Schuldverschreibungen 

sgl_einl_HV-15_RZ.indd   17sgl_einl_HV-15_RZ.indd   17 30.03.15   15:4530.03.15   15:45



16 sgl group hauptversammlung 2015

von einem Konzernunternehmen ausgegeben, hat die 
Gesellscha
  die Gewährung des gesetzlichen Bezugs-
rechts für die Aktionäre der Gesellscha
  sicherzustellen. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf 
Schuldverschreibungen auszuschließen, sofern sie ge-
gen Barzahlung ausgegeben werden und der Vorstand 
nach pfl ichtgemäßer Prüfung zu der Auff assung ge-
langt, dass der Ausgabepreis den nach anerkannten 
fi nanzmathematischen Methoden ermi� elten theore-
tischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht 
wesentlich unterschreitet. Dies gilt jedoch nur für 
Schuldverschreibungen mit einem Wandlungs- und/
oder Optionsrecht oder einer Wandlungspfl icht auf Ak-
tien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 
bis zu 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder 
– falls dieser Wert geringer ist – der Ausübung der vorlie-
genden Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals. Auf 
diese Begrenzung ist der anteilige Betrag am Grundka-
pital anzurechnen, der auf Aktien entfällt oder auf den 
sich Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. -pfl ichten 
aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit Erteilung 
dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in 
unmi� elbarer bzw. sinngemäßer Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben bzw. aus eigenen Aktien 
veräußert worden sind.

Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio-
näre für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugs-
verhältnisses ergeben, auszuschließen. Außerdem wird 
der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats insoweit auszuschließen, als 
dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern 
von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder Wandlungs-
pfl ichten für auf den Inhaber lautende Stückaktien 
der Gesellscha
  ein Bezugsrecht in dem Umfang ge-
währen zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte bzw. der Erfüllung ihrer 
Wandlungspfl ichten zustehen würde.
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Schließlich ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen, soweit Schuldverschreibungen gegen 
Einlage von Schuldverschreibungen, die aufgrund der 
Ermächtigungen der Hauptversammlung vom 29. April 
2009 und/oder 30. April 2010 begeben wurden, ausgege-
ben werden.

 (viii) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe 
und Aussta� ung der Schuldverschreibungen, insbe-
sondere den Zinssatz und die Art der Verzinsung, den 
Ausgabekurs und die Laufzeit, die Stückelung, Verwäs-
serungsschutzbestimmungen, den Wandlungs- bzw. 
Optionszeitraum sowie im vorgenannten Rahmen den 
Wandlungs- bzw. Optionspreis festzusetzen bzw. im Ein-
vernehmen mit den Organen der die Schuldverschrei-
bungen begebenden Konzernunternehmen festzulegen.

b) Das Grundkapital der Gesellscha
  wird um bis zu Euro 
25.600.000,00 durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem antei-
ligen Betrag des Grundkapitals von je Euro 2,56 bedingt 
erhöht (Bedingtes Kapital 2015). Die bedingte Kapitaler-
höhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber 
bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächti-
gung begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung 
ist nur insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- 
bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder 
Wandlungspfl ichten aus solchen Wandel- und/oder Op-
tionsschuldverschreibungen erfüllt werden und soweit 
nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung ein-
gesetzt werden. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
entspricht dem nach Maßgabe der vorstehenden Er-
mächtigung jeweils zu bestimmenden Options- bzw. 
Wandlungspreis. Soweit Options- oder Wandelschuld-
verschreibungen gemäß der vorstehend beschriebenen 
Ermächtigung von der Gesellscha
  oder einem Konzern-
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unternehmen zum Zweck des Erwerbs von Wandel-
schuldverschreibungen begeben werden, die auf der 
Grundlage des Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 9 
der Hauptversammlung der Gesellscha
  vom 29. April 
2009 bzw. des Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 8 
der Hauptversammlung der Gesellscha
  vom 30. April 
2010 ausgegeben wurden, werden die neuen Aktien aus 
dem bedingten Kapital gegen Einlage der jeweiligen 
(Teil-) Wandelschuldverschreibung durch den jeweiligen 
Inhaber dieser einzubringenden (Teil-) Wandelschuld-
verschreibung als Sacheinlage ausgegeben. Die Anzahl 
der gegen Einlage der jeweiligen (Teil-)Wandelschuldver-
schreibung auszugebenden Aktien ergibt sich aus dem 
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung 
vom 30. April 2015 festgelegten Umtauschverhältnis. Die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschä
 sjahres 
an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. 
Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungs-
pfl ichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die wei-
teren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Ka-
pitalerhöhung festzusetzen.

c) § 3 Abs. 11 der Satzung wird wie folgt gefasst: 

 „(11) Das Grundkapital ist um bis zu Euro 25.600.000,00 
durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen auf den In-
haber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Be-
trag des Grundkapitals von je Euro 2,56 bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital 2015). Die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie 

(i) die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten 
oder Optionsscheinen, die den von der Gesellscha
  
oder von unter der Leitung der Gesellscha
  stehen-
den Konzernunternehmen aufgrund des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversammlung der Ge-
sellscha
  vom 30. April 2015 bis zum 29. April 2020 
ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen beigefügt sind, von ihren Wandlungs- 
bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder 
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(ii) die zur Wandlung verpfl ichteten Inhaber bzw. Gläu-
biger der von der Gesellscha
  oder von unter der 
Leitung der Gesellscha
  stehenden Konzernunter-
nehmen aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung der Gesellscha
  vom 30. April 
2015 bis zum 29. April 2020 ausgegebenen Wandel-
schuldverschreibungen ihre Pfl icht zur Wandlung 
erfüllen, 

in den Fällen (i) und (ii) jeweils soweit nicht andere Er-
füllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien entspricht dem nach 
Maßgabe der vorstehenden Ermächtigung der Hauptver-
sammlung vom 30. April 2015 jeweils zu bestimmenden 
Options- bzw. Wandlungspreis. Soweit Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen gemäß der vorstehend 
beschriebenen Ermächtigung von der Gesellscha
  oder 
einem Konzernunternehmen zum Zweck des Erwerbs 
von Wandelschuldverschreibungen begeben werden, die 
auf der Grundlage des Beschlusses zu Tagesordnungs-
punkt 9 der Hauptversammlung der Gesellscha
  vom 
29. April 2009 bzw. des Beschlusses zu Tagesordnungs-
punkt 8 der Hauptversammlung der Gesellscha
  vom 
30. April 2010 ausgegeben wurden, werden die neuen 
Aktien aus dem bedingten Kapital gegen Einlage der je-
weiligen (Teil-) Wandelschuldverschreibung durch den 
jeweiligen Inhaber dieser einzubringenden (Teil-) Wan-
delschuldverschreibung als Sacheinlage ausgegeben. Die 
Anzahl der gegen Einlage der jeweiligen (Teil-) Wandel-
schuldverschreibung auszugebenden Aktien ergibt sich 
aus dem aufgrund der Ermächtigung der Hauptver-
sammlung vom 30. April 2015 festgelegten Umtausch-
verhältnis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschä
 sjahres an, in dem sie durch die Ausübung von 
Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch die Erfül-
lung von Wandlungspfl ichten entstehen, am Gewinn 
teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-
rung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“

sgl_einl_HV-15_RZ.indd   21sgl_einl_HV-15_RZ.indd   21 30.03.15   15:4530.03.15   15:45



20 sgl group hauptversammlung 2015

d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 3 
Absatz 11 der Satzung entsprechend der jeweiligen Aus-
gabe von Bezugsaktien anzupassen und alle sonstigen 
damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der 
Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreff en.

Ergänzende Angaben zu den unter Punkt 5 der 
Tagesordnung vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten

Susanne Kla	 en, München, Unternehmerin und Geschä
 s-
führerin SKion GmbH, Bad Homburg. 

Mitgliedscha
  in anderen gesetzlich zu bildenden inlän-
dischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder aus-
ländischen Kontrollgremien von Wirtscha
 sunternehmen:
– ALTANA Aktiengesellscha
 , Wesel
– Bayerische Motoren Werke Aktiengesellscha
 , 
 München
– UnternehmerTUM GmbH, Garching 
 (Aufsichtsratsvorsitzende)

Georg Denoke, München, Finanzvorstand (Chief Financial 
Offi  cer) Linde Aktiengesellscha
 , München.

Herr Georg Denoke bekleidet keine weiteren Ämter in ge-
setzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten oder ver-
gleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtscha
 sunternehmen.

Herr Georg Denoke erfüllt die Anforderungen des § 100 Abs. 
5 AktG an Unabhängigkeit und Sachverstand auf den Ge-
bieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung.

Edwin Eichler, Weggis, Schweiz, Berater und Chief Executive 
Offi  cer (Vorsitzender Geschä
 sleitung) SAPINDA Holding 
B. V., Amsterdam, Niederlande.

Mitgliedscha
  in anderen gesetzlich zu bildenden inlän-
dischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder aus-
ländischen Kontrollgremien von Wirtscha
 sunternehmen:
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– Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellscha
 ,   
 Heidelberg 
– SMS Holding GmbH, Hilchenbach
– SCHMOLZ + BICKENBACH AG, Emmenbrücke,   
 Schweiz (Verwaltungsratspräsident)
– Hoberg & Driesch GmbH & Co. KG Röhrengroßhandel,  
 Düsseldorf (Beirat)
– Fr. Lürssen Wer
  GmbH & Co. KG, Bremen (Beirat)

Mit Blick auf Ziff er 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex (DCGK) wird ergänzend erklärt:

Abgesehen davon, dass Frau Susanne Kla� en derzeit den 
Vorsitz im Aufsichtsrat der SGL Carbon SE innehat, ist 
sie des Weiteren Geschä
 sführerin und kontrollierende 
Gesellscha
 erin der SKion GmbH, Bad Homburg, sowie 
Mitglied des Aufsichtsrats und wesentliche Aktionärin der 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellscha
 , München 
(BMW AG). Sowohl die SKion GmbH als auch die BMW AG 
halten mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien der SGL 
Carbon SE und sind damit ein wesentlicher an der Gesell-
scha
  beteiligter Aktionär im Sinne von Ziff er 5.4.1 Abs. 4 
bis 6 des DCGK. Überdies ist die BMW AG der Joint-Ven-
ture Partner der SGL Group in den Joint Ventures SGL 
Automotive Carbon Fibers GmbH & Co. KG, München, und 
SGL Automotive Carbon Fibers LLC, Moses Lake, USA (zu-
sammen SGL-ACF), die ihrerseits im wesentlichen Carbon-
fasern und Carbonfasergelege an die BMW AG liefern; das 
Umsatzvolumen im Geschä
 sjahr 2014 lag hier bei einem 
knapp dreistelligen Euro-Millionenbetrag. Des Weiteren 
bestehen Geschä
 sbeziehungen zwischen der SGL Group 
(einschließlich der Joint Ventures) und dem BMW-Konzern, 
insbesondere bezüglich der Belieferung mit Carbonfaser- 
und Carbonkeramikprodukten mit einem Umsatzvolumen 
in Höhe eines niedrigen zweistelligen Euro-Millionenbe-
trags im Geschä
 sjahr 2014. Schließlich ist die SKion GmbH 
mi� elbar an der Nordex SE, Rostock, beteiligt und es beste-
hen zwischen der SGL Group und dem Nordex-Konzern 
Lieferbeziehungen in Bezug auf Carbon- und Glasfaserpro-
dukte in Höhe eines höheren einstelligen Euro-Millionen-
betrags im Geschä
 sjahr 2014.
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Abgesehen von der derzeitigen Mitgliedscha
  von Herrn 
Edwin Eichler im Aufsichtsrat der SGL Carbon SE ist er 
des Weiteren Verwaltungsratspräsident der SCHMOLZ + 
BICKENBACH AG, Emmenbrücke, Schweiz. Zwischen der 
SGL Carbon SE und ihren Konzernunternehmen und der 
SCHMOLZ + BICKENBACH AG bestehen Verträge über die 
Lieferung von Graphitelektroden, im Geschä
 sjahr 2014 in 
einem Umsatzvolumen in Höhe eines mi� leren einstelligen 
Euro-Millionenbetrags.

Darüber hinaus steht nach Einschätzung des Aufsichtsrats 
keiner der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten 
in nach dieser Vorschri
  off enzulegenden persönlichen oder 
geschä
 lichen Beziehungen zur SGL Carbon SE oder deren 
Konzernunternehmen, den Organen der SGL Carbon SE 
oder einem wesentlich an der SGL Carbon SE beteiligten 
Aktionär.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu 
Punkt 6 der Tagesordnung über die Schaff ung eines neuen 
Genehmigten Kapitals 2015 mit der Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses gemäß §§�203 Abs. 1 und 2, 
186 Abs. 4 Satz 2 AktG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 SE-VO

Der Vorstand ersta� et den nachfolgenden Bericht an die 
Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 1 und 2 AktG in Verbin-
dung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG und Art. 9 Abs. 1 SE-VO über 
die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugs-
recht der Aktionäre bei Ausnutzung der Ermächtigung zu ei-
ner Kapitalerhöhung auszuschließen:

Die von der Hauptversammlung am 10. Mai 2012 erteilte Er-
mächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals um bis zu Euro 
52.228.764,16 (Genehmigtes Kapital I/2012) ist mit der Durchfüh-
rung der letztjährigen Bezugsrechtskapitalerhöhung nahezu 
vollständig ausgenutzt worden. Um die Gesellscha
  auch in 
Zukun
  in die Lage zu versetzen, ihren Kapitalbedarf schnell 
und fl exibel decken zu können, wird der Hauptversammlung 
vorliegend unter Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagen, ein 
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neues Genehmigtes Kapital 2015 in § 3 Abs. 10 der Satzung 
zu schaff en. Der Vorstand soll dabei ermächtigt werden, das 
Grundkapital der Gesellscha
  mit Zustimmung des Aufsichts-
rats um bis zu Euro 51.200.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
20.000.000 neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinla-
gen zu erhöhen.

Bei der Ausnutzung des neuen Genehmigten Kapitals 2015 soll 
den Aktionären der Gesellscha
  grundsätzlich ein Bezugs-
recht zustehen. Dabei können anstelle einer unmi� elbaren 
Ausgabe der neuen Aktien an die Aktionäre die neuen Aktien 
auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimm-
ten Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b 
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der 
Verpfl ichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 
Bezug anzubieten. Durch die Zwischenschaltung dieser In-
termediäre wird die Abwicklung der Aktienausgabe lediglich 
technisch erleichtert.

Unter bestimmten Voraussetzungen soll der Vorstand aller-
dings ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht auszuschließen.

Ein Ausschluss des Bezugsrechts soll für Spitzenbeträge mög-
lich sein. Der Bezugsrechtsausschluss dient in diesem Fall 
dazu, im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhö-
hung ein praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu können. 
Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich von Spit-
zenbeträgen würden insbesondere bei einer Kapitalerhöhung 
um runde Beträge die technische Durchführung der Kapi-
talerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich 
erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht ausgeschlos-
senen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die 
Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellscha
  
verwertet.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zugun-
sten der Inhaber der von der Gesellscha
  oder ihren Konzern-
gesellscha
 en ausgegebenen oder kün
 ig auszugebenden 
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
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bzw. -pfl ichten dient dem Zweck, im Falle einer Ausnutzung 
dieser Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis nicht 
entsprechend der sogenannten Verwässerungsschutzklauseln 
der Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigen zu müs-
sen. Vielmehr soll auch den Inhabern der Schuldverschrei-
bungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pfl ichten 
ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden können, 
wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungs-
rechts bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungs-
pfl icht zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält der Vor-
stand die Möglichkeit, bei der Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2015 unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwi-
schen beiden Alternativen zu wählen.

Darüber hinaus soll der Vorstand ermächtigt werden, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio-
näre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschlie-
ßen, um neue Aktien als Gegenleistung im Rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder bei Erwerb von Unterneh-
men, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen 
oder bei Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen ge-
währen zu können. Die Gesellscha
  wird dadurch in die Lage 
versetzt, eigene Aktien als Akquisitionswährung zu nutzen. 
Dies kann die Verhandlungsposition der Gesellscha
  beim Er-
werb derartiger Objekte verbessern, etwa wenn der Veräußerer 
eher am Erwerb von Aktien als an einer Geldzahlung interes-
siert ist oder die Gesellscha
  aufgrund der Interessenlage es 
für vorzugswürdig hält, Aktien als Gegenleistung anzubieten. 
Durch das Genehmigte Kapital 2015 kann die Gesellscha
  bei 
sich bietenden Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermö-
gensgegenständen damit schnell und fl exibel reagieren, wenn 
die Ausgabe von Aktien geboten erscheint. Da Entscheidungen 
über den Erwerb derartiger Gegenstände o
 mals kurzfristig 
zu treff en sind, ist es wichtig, dass die Gesellscha
  hierbei nicht 
zwingend vom Rhythmus der jährlichen Hauptversamm-
lungen abhängig ist. Mit dem Instrument des genehmigten 
Kapitals hat der Gesetzgeber diesem Erfordernis Rechnung ge-
tragen. Dabei ermöglicht die vorgeschlagene Ermächtigung in 
diesen Fällen eine optimale Finanzierung des Erwerbs durch 
die Ausgabe neuer Aktien mit der damit verbundenen Stärkung 
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der Eigenkapitalbasis der Gesellscha
 . Die Vermögensinteres-
sen der Aktionäre sind durch die Bindung des Vorstands bei 
der Ausnutzung der Ermächtigung geschützt, entsprechend 
§ 255 Abs. 2 AktG die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag 
auszugeben, der in einem angemessenen Verhältnis zum Wert 
der Sacheinlage steht. Bei der Bemessung des Werts der als Ge-
genleistung gewährten Aktien wird sich der Vorstand an de-
ren Börsenpreis orientieren. Eine schematische Anknüpfung 
an einen Börsenpreis ist jedoch nicht vorgesehen, insbeson-
dere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch 
Schwankungen des Börsenpreises in Frage zu stellen.

Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, bei einer Ka-
pitalerhöhung gegen Bareinlagen das Bezugsrecht auch dann 
gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2 Satz 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszu-
schließen, wenn bei der Kapitalerhöhung der auf die neuen Ak-
tien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende 
anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des Grundkapitals we-
der im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausnutzung dieser Ermächtigung übersteigt und der Ausgabe-
betrag der neuen Aktien den Börsenpreis zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich 
unterschreitet. Durch diese Möglichkeit des Bezugsrechtsaus-
schlusses wird die Verwaltung in die Lage versetzt, sich auf-
grund der jeweiligen Börsensituation bietende Möglichkeiten 
der Eigenkapitalstärkung schnell und fl exibel sowie kosten-
günstig zu nutzen. Dadurch wird eine bestmögliche Stärkung 
der Eigenmi� el der Gesellscha
  im Interesse der Gesellscha
  
und aller Aktionäre erreicht. Bei Vorliegen der genannten 
Voraussetzungen ist der Bezugsrechtsausschluss ohne Wei-
teres zulässig, da es in diesem Rahmen den Aktionären kra
  
der gesetzlichen Wertung möglich und zumutbar ist, eine 
zum Erhalt ihrer Beteiligungsquote erforderliche Anzahl von 
Aktien zu annähernd gleichen Konditionen über die Börse 
zu erwerben. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien muss sich 
am aktuellen Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 
orientieren und darf diesen um maximal 5         % unterschreiten. 
Sofern während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2015 
bis zu seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur 
Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellscha
  
oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der 
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Gesellscha
  ermöglichen oder zu ihm verpfl ichten, Gebrauch 
gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entspre-
chend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf 
die genannte 10 %-Grenze anzurechnen. Insgesamt ist damit 
sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen 
Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Vermögens- und 
Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei Ausnutzung des Ge-
nehmigten Kapitals 2015 unter Ausschluss des Bezugsrechts 
angemessen gewahrt werden. Bei Abwägung aller Umstände 
ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in den be-
schriebenen Grenzen angemessen und im Interesse der Gesell-
scha
  geboten.
  
Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des neuen Genehmigten 
Kapitals 2015 bestehen derzeit nicht. Der Vorstand wird in je-
dem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung 
zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Ge-
brauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser Ermächtigung 
wird nur dann erfolgen, wenn diese nach Einschätzung des 
Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellscha
  
und ihrer Aktionäre liegt. Der Vorstand wird der Hauptver-
sammlung über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals 
berichten.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu 
Punkt 9 der Tagesordnung über den Bezugsrechtsaus-
schluss bei der Ausgabe von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen gemäß §§�221 Abs. 4 Satz 2, 
186 Abs. 4 Satz 2 AktG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 SE-VO

Der Vorstand ersta� et den nachfolgenden Bericht an die 
Hauptversammlung gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbin-
dung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG und Art. 9 Abs. 1 SE-VO über 
die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugs-
recht der Aktionäre bei Ausnutzung der Ermächtigung auszu-
schließen:

Wir schlagen der Hauptversammlung eine neue Ermächti-
gung und ein neues bedingtes Kapital zur Ausgabe von Wan-
del- und/oder Optionsschuldverschreibungen (zusammen 
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„Schuldverschreibungen“) vor. Die Begebung von Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente) kann zusätzlich zu den klassischen Mög-
lichkeiten der Fremd- und Eigenkapitalaufnahme die Möglich-
keit bieten, je nach Marktlage a� raktive Finanzierungsalterna-
tiven am Kapitalmarkt zu nutzen. Die Ermächtigung soll auf 
einen Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von 
maximal Euro 350.000.000,00 und eine Berechtigung zum Be-
zug von bis zu maximal 10.000.000 auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellscha
  begrenzt werden. Konkrete Pläne 
für eine Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehen derzeit 
nicht. 

Die Emission von Wandel- oder Optionsschuldverschrei-
bungen ermöglicht die Aufnahme von Kapital zu a� raktiven 
Konditionen. Die erzielten Wandel- bzw. Optionsprämien kom-
men der Kapitalbasis der Gesellscha
  zugute und ermöglichen 
ihr so die Nutzung günstiger Finanzierungsmöglichkeiten. 
Die ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung 
von Wandel- oder Optionsrechten auch Wandlungspfl ichten 
zu begründen, erweitert den Spielraum für die Ausgestaltung 
dieses Finanzierungsinstruments. Die Ermächtigung gibt der 
Gesellscha
  die erforderliche Flexibilität, die Schuldverschrei-
bungen selbst oder über unter der Leitung der Gesellscha
  
stehende Konzernunternehmen („Konzernunternehmen“) zu 
platzieren. Schuldverschreibungen können außer in Euro auch 
in anderen gesetzlichen Währungen, wie bspw. eines OECD-
Landes, mit und ohne Laufzeitbegrenzung ausgegeben wer-
den. Die vorgeschlagene Ermächtigung legt den Wandlungs- 
bzw. Optionspreis fest.

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewäh-
ren. Bei einer Platzierung über Konzernunternehmen muss 
die Gesellscha
  ebenfalls sicherstellen, dass den Aktionären 
der Gesellscha
  das gesetzliche Bezugsrecht gewährt wird. 
Um die Abwicklung zu erleichtern, ist die Möglichkeit vorge-
sehen, die Schuldverschreibungen an ein oder mehrere Kredit-
institute mit der Verpfl ichtung auszugeben, den Aktionären 
die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht 
zum Bezug anzubieten.
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Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht insoweit auszuschließen, 
als sich die Ausgabe von Aktien aufgrund von Wandlungs- 
bzw. Optionsrechten oder Wandlungspfl ichten auf bis zu 10 % 
des Grundkapitals der Gesellscha
  beschränkt. Auf diese 
Beschränkung in Höhe von 10 % des Grundkapitals ist eine 
anderweitige Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage oder Ver-
äußerung von eigenen Aktien oder eine Ausgabe von Options- 
oder Wandlungsrechten anzurechnen, soweit diese unter Aus-
schluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung erfolgt. Durch 
diese Anrechnungen wird sichergestellt, dass keine Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen ausgegeben werden, 
wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 
10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in un-
mi� elbarer oder mi� elbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG ausgeschlossen wird. Diese weitergehende Beschrän-
kung liegt im Interesse der Aktionäre, die bei entsprechenden 
Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungsquote möglichst auf-
rechterhalten wollen. 

Durch diese Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts 
erhält die Gesellscha
  die Flexibilität, günstige Kapitalmarkt-
situationen kurzfristig auszunutzen und durch eine markt-
nahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen bei 
der Festlegung von Zinssatz und Ausgabepreis der Schuld-
verschreibung zu erreichen. Maßgeblich hierfür ist, dass im 
Gegensatz zu einer Emission von Schuldverschreibungen mit 
Bezugsrecht der Ausgabepreis erst unmi� elbar vor der Platzie-
rung festgesetzt werden kann, wodurch ein erhöhtes Kursän-
derungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist vermieden 
werden kann. Bei Gewährung eines Bezugsrechts muss dage-
gen der Bezugspreis bis zum dri� letzten Tag der Bezugsfrist 
veröff entlicht werden. Angesichts der häufi g zu beobachten-
den Volatilität an den Aktienmärkten besteht damit ein Markt-
risiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen 
bei der Festlegung der Anleihekonditionen und so zu nicht 
marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Gewährung eines 
Bezugsrechts wegen der Ungewissheit über seine Ausübung 
die erfolgreiche Platzierung bei Dri� en gefährdet oder mit zu-
sätzlichen Aufwendungen verbunden.
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Indem der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen nicht 
wesentlich unter ihrem nach anerkannten fi nanzmathe-
matischen Methoden ermi� elten rechnerischen Marktwert 
festgelegt wird, soll dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hin-
sichtlich einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung 
getragen werden. Bei einem solchen Ausgabepreis der Schuld-
verschreibungen hä� e nämlich das Bezugsrecht einen Wert 
von nahe null. So ist der Schutz der Aktionäre vor einer Ver-
wässerung ihres Anteilsbesitzes gewährleistet und den Akti-
onären entsteht kein wesentlicher wirtscha
 licher Nachteil 
durch einen Bezugsrechtsausschluss. Aktionäre, die ihren An-
teil am Grundkapital der Gesellscha
  aufrechterhalten oder 
Schuldverschreibungen entsprechend ihrer Beteiligungsquote 
erwerben möchten, können dies durch einen Zukauf über den 
Markt zu annähernd gleichen Konditionen erreichen. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszuneh-
men. Dies dient dazu, bei der Ausnutzung der Ermächtigung 
möglichst bruchteilsfreie Bezugsverhältnisse zu schaff en und 
so die technische Durchführung der Kapitalmaßnahme zu 
erleichtern. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlos-
senen freien Spitzen werden entweder über die Börse oder in 
sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellscha
  verwertet. 
Durch die Beschränkung auf solche Spitzenbeträge erleiden 
die Aktionäre keine erhebliche Einbuße ihrer Beteiligungs-
quote. Die Vermögensinteressen der Aktionäre sind durch die 
Pfl icht zur bestmöglichen Verwertung gewahrt.

Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen, um den Inhabern oder Gläubigern von Wand-
lungs- bzw. Optionsrechten oder auch von mit Wandlungs-
pfl ichten ausgesta� eten Wandelschuldverschreibungen ein 
Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 
Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach Er-
füllung der Wandlungspfl ichten zustehen würde. Dies bietet 
die Möglichkeit zu verhindern, dass im Falle einer Ausnutzung 
der Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis für die 
Inhaber bereits bestehender Wandlungs- bzw. Optionsrechte 
nach den dortigen Options- und Wandlungsbedingungen er-
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mäßigt werden oder durch die Gesellscha
  gegebenenfalls ein 
anderweitiger Verwässerungsschutz gewährt werden muss. 
Die Belastung der bisherigen Aktionäre erschöp
  sich darin, 
dass den Inhabern/Gläubigern von Wandlungs- und/oder Op-
tionsrechten ein Bezugsrecht gewährt wird, das ihnen ohnehin 
zustünde, wenn sie ihre Wandlungs- und/oder Optionsrechte 
bereits ausgeübt oder ihre Pfl icht zur Wandlung bereits erfüllt 
hä� en. In der Abwägung der Vor- und Nachteile erscheint der 
Bezugsrechtsausschluss in diesem Fall daher sachgerecht.

Schließlich soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden 
können, um die Schuldverschreibungen gegen Einlage von 
aufgrund früherer Ermächtigungen begebenen und derzeit 
noch ausstehenden Schuldverschreibungen auszugeben, d. h. 
den auf der Grundlage des Beschlusses zu Tagesordnungs-
punkt 9 der Hauptversammlung der Gesellscha
  vom 29. April 
2009 bzw. des Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 8 der 
Hauptversammlung der Gesellscha
  vom 30. April 2010 ausge-
geben Wandelschuldverschreibungen der Gesellscha
 . Diese 
Möglichkeit kann maßgeblich zur Optimierung der Finanzie-
rungsstruktur der Gesellscha
  beitragen. Durch eine solche 
Vorgehensweise entstünde voraussichtlich kein zusätzlicher 
Verwässerungseff ekt für die Aktionäre.

In den Anleihebedingungen kann – zur Erhöhung der Flexibi-
lität – vorgesehen werden, dass die Gesellscha
  einem Wand-
lungs- bzw. Optionsberechtigten nicht Aktien der Gesellscha
  
gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt. Das vorgese-
hene bedingte Kapital dient dazu, die mit den Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen verbundenen Wandlungs- 
bzw. Optionsrechte zu bedienen oder Wandlungspfl ichten auf 
Aktien der Gesellscha
  zu erfüllen, soweit dafür nicht andere 
Erfüllungsformen eingesetzt werden.
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Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals der Gesellschaft 

Der Vorstand der SGL Carbon SE ha� e am 29. September 2014 
mit Zustimmung des vom Gesamtaufsichtsrat hierzu ermäch-
tigten Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats beschlossen, 
entsprechend der bestehenden Ermächtigung in § 3 Absatz 
6 der Satzung der Gesellscha
  das Grundkapital der Gesell-
scha
  um nominal Euro 51.660.800,00 gegen Ausgabe von 
20.180.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der 
Gesellscha
  mit Dividendenberechtigung ab dem Geschä
 s-
jahr 2014 zu erhöhen. Ein Bankenkonsortium ha� e die neuen 
Aktien mit der Verpfl ichtung übernommen, sie den Aktionären 
zum Bezug im Verhältnis 25 : 7 (7 neue Aktien für 25 Altaktien) 
anzubieten. Der Bezugspreis wurde auf Euro 13,25 je neuer Ak-
tie festgesetzt. Die Bezugsrechte wurden zu 99,65 % ausgeübt, 
und es wurden 19.870.312 neue Aktien zum Bezugspreis von 
Euro 13,25 pro Aktie begeben. Die verbleibenden 309.688 neuen 
Aktien (die auch die vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Spit-
zenbeträge umfassen) wurden zu einem gewichteten Durch-
schni� spreis von rund Euro 13,75 pro Aktie im Rahmen von 
Aktienmark� ransaktionen zum jeweils aktuellen Börsenkurs 
platziert. Die Platzierung führte zu einem Bru� oerlös von 
rund Euro 267,5 Millionen, wodurch das Eigenkapital gestärkt 
und die Ne� ofi nanzschulden reduziert werden konnten. Der 
Bezugspreis wurde vom Vorstand nach umfangreichen Dis-
kussionen mit dem die Transaktion begleitenden Bankenkon-
sortium unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse bei 
der Kapitalerhöhung festgesetzt. Da es sich um eine Bezugs-
rechtskapitalerhöhung handelte, bestand für die Aktionäre 
durch die Ausübung ihrer Bezugsrechte die Möglichkeit, ihre 
Beteiligungsquote aufrecht zu erhalten. 

Seit der letzten Hauptversammlung wurden des Weiteren 
aufgrund des Bonusprogramms für Mitarbeiter und des Ak-
tienplans (Matching Share Plan), die beide im Geschä
 sbe-
richt ausführlich dargestellt sind, insgesamt die Ausgabe von 
383.842 neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital I/2012 und 
Genehmigten Kapital II/2011 der Gesellscha
  jeweils unter 
Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen. Von diesen 383.842 
neuen Aktien sind 325.000 Aktien aus dem Genehmigten Ka-
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pital II/2011, für das die Hauptversammlung bereits selbst das 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen hat, geschaff en 
worden, um sie entsprechend den Bedingungen des Bonus-
systems den Mitarbeitern zu einem Bezugspreis zu überlas-
sen, der dem Eröff nungskurs im XETRA-Handelssystem am 
16. März im Jahr des Bezugs entspricht – dieser Bezugspreis 
betrug am 16. März 2015 Euro 16,655. Zudem wurden aus dem 
Genehmigten Kapital I/2012 zum Zweck der Bedienung des 
Aktienplans 58.842 neue Aktien an Mitarbeiter der Gesell-
scha
  und ihrer verbundenen Unternehmen seit der letzten 
Hauptversammlung geschaff en. Von den am Aktienplan teil-
nehmenden Mitarbeitern wurde dafür jeweils als Sacheinlage 
ihr Anspruch auf den Bonus eingebracht, der nach Ablauf der 
Haltefrist gewährt wird und der für jede Aktie dem Wert des 
Schlusskurses im XETRA-Handelssystem an diesem Bonustag 
entspricht. Die Voraussetzungen für den Ausschluss des Be-
zugsrechts lagen nach Überzeugung von Vorstand und Auf-
sichtsrat vor, da die Gewährung von Aktien im Rahmen der 
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme die Motivation der Mitar-
beiter der SGL Group steigert und somit auch im Interesse der 
Aktionäre liegt. Mit der geschilderten Aktienausgabe macht 
die Gesellscha
  unter sorgfältiger Abwägung damit von den 
Ermächtigungen Gebrauch, die ihr von der Hauptversamm-
lung konkret im Hinblick auf die Förderung einer aktienmä-
ßigen Beteiligung ihrer Mitarbeiter gewährt wurden, um so 
die zwecks Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen im 
Gesellscha
 sinteresse liegenden Mitarbeiterbeteiligungspro-
gramme liquiditätsschonend und entsprechend den Bedin-
gungen der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme abzuwickeln. 

Im Zusammenhang mit dem Aktienplan (Matching Share 
Plan) sind zwischen der letzt- und der diesjährigen Haupt-
versammlung insgesamt 7.542 eigene Aktien mit einem Anteil 
am Grundkapital von Euro 19.307,52 (entsprechend 0,008 % des 
Grundkapitals) auf Grundlage der Ermächtigung der Haupt-
versammlung vom 30. April 2010 zum jeweils aktuellen Bör-
senkurs über die Börse erworben worden, um diese Aktien 
zur Erfüllung der Ansprüche aus dem Aktienplan an die Vor-
standsmitglieder Dr. Köhler und Dr. Wingefeld zu übertragen.
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Unterlagen und Informationen gemäß §�124a AktG

Folgende Unterlagen sind vom Tage der Einberufung der
Hauptversammlung an im Internet unter www.sglgroup.de 
(dort unter „Investor Relations / Hauptversammlung / 2015“) 
zugänglich. Die Unterlagen liegen zudem in den Geschä
 sräu-
men der Gesellscha
 , Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden, zur 
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Sie werden zudem 
während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen:

• Jahresabschluss SGL Carbon SE, Konzernabschluss 
SGL Group, Lageberichte der SGL Carbon SE sowie der SGL 
Group, Bericht des Aufsichtsrats, Bericht zu den Angaben 
gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs, je-
weils für das Geschä
 sjahr 2014

• Ergänzende Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 5 
vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten 

• Berichte des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 und 9 (so-
wie zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals)

Die Gesellscha
  wird den Aktionären als besonderen Service 
die vorgenannten Unterlagen auf Anforderung übersenden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der gesetzlichen Verpfl ich-
tung mit der Zugänglichmachung auf der Internetseite der 
Gesellscha
  Genüge getan ist. Daher wird die Gesellscha
  le-
diglich einen Zustellversuch mit einfacher Post unternehmen.

Unter genannter Internetadresse sind ferner die sonstigen In-
formationen nach § 124a AktG zugänglich.

Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellscha
  ist am Tag der Einberufung 
der Hauptversammlung eingeteilt in 91.806.368 auf den Inha-
ber lautende Aktien (Stückaktien). Jede Aktie gewährt grund-
sätzlich eine Stimme. Die Gesellscha
  hält davon 77.905 eigene 
Aktien, aus der ihr keine Rechte zustehen.

sgl_einl_HV-15_RZ.indd   35sgl_einl_HV-15_RZ.indd   35 30.03.15   15:4530.03.15   15:45



34 sgl group hauptversammlung 2015

Teilnahme an der Hauptversammlung

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr 
Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich – persönlich oder 
durch Bevollmächtigte – vor der Versammlung anmelden. Die 
Anmeldung muss der Gesellscha
  mindestens sechs Tage vor 
der Versammlung (den Tag der Hauptversammlung und des 
Zugangs nicht mitgerechnet), das ist der 23. April 2015 (24:00 
Uhr MESZ), zugehen.

Die Aktionäre müssen zudem ihre Berechtigung zur Teilnah-
me an der Hauptversammlung nachweisen. Dazu ist ein in 
Textform erstellter Nachweis ihres Anteilsbesitzes durch das 
depotführende Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungs-
institut ausreichend. Der Nachweis muss in deutscher oder 
englischer Sprache erfolgen und der Gesellscha
  mindestens 
sechs Tage vor der Versammlung (den Tag der Hauptversamm-
lung und des Zugangs nicht mitgerechnet), d. h. bis zum 23. 
April 2015 (24:00 Uhr MESZ), zugehen. Der Nachweis des An-
teilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 
Versammlung (Nachweisstichtag), d. h. den 9. April 2015 (00:00 
Uhr MESZ), beziehen.
 
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes sind zu 
übermi� eln an: 

SGL Carbon SE
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: +49-(0)89 3 09 03-7 46 75
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des 
Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Ein-
tri� skarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
zugesandt. Diese sind reine Organisationsmi� el und stellen 
keine zusätzlichen Teilnahmebedingungen dar.
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Bedeutung des Nachweisstichtags

Gemäß § 123 Abs. 3 Satz 6 AktG gilt im Verhältnis zur Gesell-
scha
  für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nach-
weis des Anteilsbesitzes fristgerecht erbracht hat. Die Gesell-
scha
  kann daher die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts verweigern, wenn der 
Nachweis nicht oder nicht fristgemäß erbracht wird. Mit dem 
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit 
des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen 
oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des 
Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs 
zum Nachweisstichtag maßgeblich, das heißt, Veräußerungen 
von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswir-
kungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Um-
fang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und 
Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, 
die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst 
danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmbe-
rechtigt.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen 
Bevollmächtigten

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtig-
ten, z. B. ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären 
oder die von der Gesellscha
  benannten Stimmrechtsvertre-
ter ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige 
vorherige Anmeldung der Aktionäre erforderlich (siehe oben 
unter „Teilnahme an der Hauptversammlung“). Eine zuvor er-
teilte Vollmacht gilt im Falle eines persönlichen Erscheinens 
des Aktionärs zur Hauptversammlung automatisch als wider-
rufen. Bi� e beachten Sie, dass die Gesellscha
  im Falle einer 
Bevollmächtigung mehrerer Personen bzw. Institutionen be-
rechtigt ist, eine oder mehrere von diesen zurückzuweisen.

sgl_einl_HV-15_RZ.indd   37sgl_einl_HV-15_RZ.indd   37 30.03.15   15:4530.03.15   15:45



36 sgl group hauptversammlung 2015

Aktionäre, die von der Möglichkeit der Stimmabgabe durch ei-
nen Bevollmächtigten Gebrauch machen wollen, werden ins-
besondere auf das Folgende hingewiesen:

a) Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut oder eine 
Vereinigung von Aktionären oder eine andere der in 
§ 135 Abs. 8 und § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG bezeich-
neten Personen bzw. Institutionen erteilt werden, bedürfen 
der Textform. Gleiches gilt für den Widerruf der Vollmacht 
sowie den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellscha
 . Die Vollmacht und ihr Widerruf können ent-
weder in Textform gegenüber der Gesellscha
  unter nach-
stehender Adresse, Fax-Nr. oder E-Mail-Adresse

SGL Carbon SE 
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax:  +49-(0)89-3 09 03-7 46 75
E-Mail:  SGL-HV2015@computershare.de

oder in Textform gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt 
werden. Wird die Vollmacht gegenüber dem Bevollmächtig-
ten erteilt, so bedarf es eines Nachweises der Bevollmächti-
gung gegenüber der Gesellscha
  in Textform. Dieser kann 
der Gesellscha
  an die vorstehend genannte Adresse (ein-
schließlich der Fax-Nr. und des genannten Weges elektro-
nischer Kommunikation) übermi� elt werden. Zudem kann 
der Nachweis am Tag der Hauptversammlung in Textform 
an der Ein- und Ausgangskontrolle erbracht werden. Zur 
Erleichterung der Stimmangabe durch einen Bevollmäch-
tigten erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintri� s-
karte zur Hauptversammlung ein Vollmachtsformular, das 
für die Bevollmächtigung genutzt werden kann. 

Sollen ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 
eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 und § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 
Abs. 5 AktG gleichgestellte Person bzw. Institution bevoll-
mächtigt werden, so bi� en wir darum, mit der zu bevoll-
mächtigenden Person bzw. Institution die erforderliche 
Form der Vollmacht rechtzeitig abzustimmen, da diese 
möglicherweise für ihre Bevollmächtigung eine besondere 
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Form der Vollmacht verlangt. Für den Nachweis der Bevoll-
mächtigung durch den Vertreter gilt in diesem Fall § 135 
Abs. 5 Satz 4 AktG. 

b) Wir bieten unseren Aktionären zudem an, von der Gesell-
scha
  benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmächti-
gen. Von der Gesellscha
  benannte Stimmrechtsvertreter 
üben das Stimmrecht im Falle ihrer Bevollmächtigung 
weisungsgebunden aus. Bei Abstimmungen, für die keine 
ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthalten sie sich der 
Stimme. Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen wollen, können hierzu auch das Vollmachtsfor-
mular verwenden, das sie zusammen mit der Eintri� skarte 
zur Hauptversammlung erhalten. Die Vollmacht und die 
Weisung an die von der Gesellscha
  benannten Stimm-
rechtsvertreter sind in Textform zu erteilen und uns bis 
spätestens 28. April 2015 (24:00 Uhr MESZ) eingehend an die 
Adresse, Fax. Nr. oder E-Mail-Adresse unter vorstehendem 
Buchstaben a) zu übermi� eln. Einzelheiten zur Vollmachts- 
und Weisungserteilung an die von der Gesellscha
  be-
nannten Stimmrechtsvertreter erhalten die Aktionäre mit 
der Eintri� skarte zugesandt. Aktionären, die die Haupt-
versammlung vor deren Beendigung verlassen, stehen die 
Stimmrechtvertreter der Gesellscha
  zudem am Tag der 
Hauptversammlung bis kurz vor Eintri�  in die Sachabstim-
mungen zur weisungsgebundenen Stimmrechtsausübung 
zur Verfügung.

c) Die Gesellscha
  bietet auch dieses Jahr für die Erteilung 
von Vollmachten bzw. für deren Widerruf oder die Ände-
rung von Weisungen unter www.sglgroup.de (unter „Inve-
stor Relations / Hauptversammlung / 2015“) ein internetba-
siertes System an. Für die Nutzung des internetbasierten 
Systems ist eine individuelle Zugangsnummer (PIN) erfor-
derlich, die die Aktionäre nach erfolgter Anmeldung mit der 
Eintri� skarte erhalten. In diesem internetbasierten System 
ist die Erteilung von Vollmachten bzw. deren Widerruf oder 
die Änderung von Weisungen im Unterschied zu den son-
stigen Übermi� lungswegen bis spätestens zum 29. April 
2015 (18:00 Uhr MESZ) möglich. Vollmachten, die auf einem 
anderen Übertragungsweg als diesem internetbasierten 
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System erteilt wurden, können über das internetbasierte 
System nicht geändert oder widerrufen werden. Weitere 
Erläuterungen fi nden die Aktionäre auf der genannten In-
ternetseite.

Verfahren für die Stimmabgabe per Briefwahl

Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter können ihre Stimmen auch 
abgeben, ohne an der Hauptversammlung persönlich teilzu-
nehmen (Briefwahl). Zur Stimmabgabe per Briefwahl gelten 
die gleichen Teilnahmevoraussetzungen wie zur persönlichen 
Teilnahme an der Hauptversammlung. Auch in diesem Fall ist 
daher eine rechtzeitige vorherige Anmeldung der Aktionäre 
erforderlich (siehe oben unter „Teilnahme an der Hauptver-
sammlung“).

Briefwahlstimmen können der Gesellscha
  schri
 lich, per 
Telefax oder elektronisch bis zum 28. April 2015 (24:00 Uhr 
MESZ) unter der Adresse

SGL Carbon SE 
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax:   +49-(0)89-3 09 03-7 46 75
E-Mail:  SGL-HV2015@computershare.de

übermi� elt werden.

Wir bi� en unsere Aktionäre, für die Stimmabgabe per Brief-
wahl das Formular zu verwenden, welches den Aktionären nach 
erfolgter Anmeldung mit der Eintri� skarte übersandt wird. 

Briefwähler können über das Stimmrecht hinausgehende 
Teilnahmerechte, wie das Stellen von Anträgen, Fragen oder 
die Abgabe von Erklärungen, nicht ausüben. Einem Gegenan-
trag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschluss-
vorschlags gerichtet ist, können sich Briefwähler anschlie-
ßen, indem sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren. Per 
Briefwahl kann mangels ausdrücklicher Stimmvorgabe nicht 
über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge 
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oder Verfahrensanträge, abgestimmt werden. Aktionäre, die 
die Ausübung ihrer Teilnahmerechte über den beschriebenen 
Rahmen hinaus wünschen, müssen selbst zur Versammlung 
erscheinen oder einen Dri� en hierzu bevollmächtigen.

Briefwahlstimmen sind noch bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem 
sie unter vorstehend genannter Adresse erteilt werden kön-
nen, widerrufl ich bzw. abänderbar. Die persönliche Teilnahme 
an der Hauptversammlung durch den Aktionär oder einen von 
ihm Bevollmächtigten, soweit es sich insoweit nicht um den 
von der Gesellscha
  benannten Stimmrechtsvertreter han-
delt, gilt ebenfalls als Widerruf der bereits abgegebenen Brief-
wahlstimmen.

Die Gesellscha
  bietet auch für die Übermi� lung von Brief-
wahlstimmen bzw. deren Widerruf oder Änderung unter 
www.sglgroup.de (unter „Investor Relations / Hauptversamm-
lung / 2015“) ein internetbasiertes System an. Für die Nutzung 
des internetbasierten Systems ist eine individuelle Zugangs-
nummer (PIN) erforderlich, die die Aktionäre nach erfolgter 
Anmeldung mit der Eintri� skarte erhalten. In diesem inter-
netbasierten System ist die Übermi� lung von Briefwahlstim-
men bzw. deren Widerruf oder Änderung im Unterschied 
zu den sonstigen Übermi� lungswegen bis spätestens zum 
29. April 2015 (18:00 Uhr MESZ) möglich. Briefwahlstimmen, die 
auf einem anderen Übertragungsweg als dem internetbasier-
ten System übermi� elt wurden, können über das internetba-
sierte System nicht geändert oder widerrufen werden. Weitere 
Erläuterungen fi nden die Aktionäre auf der genannten Inter-
netseite.

Wenn Briefwahlstimmen und Vollmachten für von der Ge-
sellscha
  benannte Stimmrechtsvertreter eingehen, werden 
stets Briefwahlstimmen als vorrangig gegenüber erteilten 
Vollmachten an von der Gesellscha
  benannte Stimmrechts-
vertreter betrachtet. 

Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre den Hinweisen auf 
dem mit der Eintri� skarte übersandten Formular entnehmen.
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Anträge von Aktionären

Aktionäre können Gegenanträge und Wahlvorschläge i.S.d. 
§§ 126, 127 AktG zu Beschlussvorschlägen von Vorstand und/
oder Aufsichtsrat übermi� eln. Gegenanträge und Wahl-
vorschläge, die mindestens 14 Tage vor der Hauptversamm-
lung (wobei weder der Tag der Hauptversammlung noch 
der Tag des Zugangs mitzurechnen sind), d. h. bis spätestens 
15. April 2015 (24:00 Uhr MESZ) ausschließlich unter folgender 
Adresse, Fax-Nr. oder E-Mail-Adresse

SGL Carbon SE
Group Legal
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Fax:   +49-(0)6 11-60 29-231
E-Mail:  HV2015@sglgroup.com 

eingegangen sind und die übrigen Voraussetzungen für eine 
Zugänglichmachung erfüllen, werden im Internet unter www.
sglgroup.de (dort unter „Investor Relations / Hauptversamm-
lung / 2015“) veröff entlicht. Anderweitig adressierte Gegenan- 
träge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Even-
tuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter 
der genannten Internetadresse veröff entlicht.
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Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen 
einer Minderheit gemäß Art. 56 der Verordnung (EG) 
Nr. 2157/2001 (SE-VO), §�50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz 
(SEAG) und §�122 Abs. 2 AktG

Gemäß Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG und § 122 Abs. 2 AktG 
können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 
Teil des Grundkapitals der Gesellscha
  oder den anteiligen 
Betrag am Grundkapital von Euro 500.000,00 (dies entspricht 
– aufgerundet auf die nächsthöhere ganze Aktienzahl – 195.313 
Stückaktien der Gesellscha
 ) erreichen, verlangen, dass Ge-
genstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen.

Ein solches Tagesordnungsergänzungsverlangen ist an den 
Vorstand zu richten und muss der Gesellscha
  schri
 lich 
unter Beifügung der erforderlichen Unterlagen mindestens 
30 Tage vor der Hauptversammlung (wobei weder der Tag der 
Hauptversammlung noch der Tag des Zugangs des Verlangens 
mitzurechnen sind), d.h. bis spätestens 30. März 2015 (24:00 Uhr 
MESZ), zugehen. Wir bi� en, derartige Verlangen an folgende 
Adresse zu richten:

SGL Carbon SE
Vorstand
Group Legal
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
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Auskunft srecht der Aktionäre gemäß §�131 Abs. 1 AktG

Gemäß § 131 Abs. 1 AktG kann jeder Aktionär und jeder Akti-
onärsvertreter in der Hauptversammlung vom Vorstand Aus-
kun
  über Angelegenheiten der Gesellscha
 , die rechtlichen 
und geschä
 lichen Beziehungen der Gesellscha
  zu einem 
verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns 
und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-
men verlangen, soweit die Auskun
  zur sachgemäßen Beurtei-
lung eines oder mehrerer Tagesordnungspunkte erforderlich 
ist. Wir weisen darauf hin, dass der Vorstand unter den in § 131 
Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen die Auskun
  verwei-
gern darf.

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 
nach Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, §§ 122 Abs. 2, 126, 127 
und 131 Abs. 1 AktG sind im Internet unter www.sglgroup.de 
(dort unter „Investor Relations / Hauptversammlung / 2015“) 
zugänglich.

Teilweise Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Die Aktionäre der Gesellscha
  und andere Interessierte können 
die Rede des Vorstandsvorsitzenden der Gesellscha
  in der 
Hauptversammlung am 30. April 2015, vorbehaltlich der tech-
nischen Verfügbarkeit, im Internet unter www.sglgroup.de 
(dort unter „Investor Relations / Hauptversammlung / 2015“) 
verfolgen.

Wiesbaden, im März 2015

SGL Carbon SE

Der Vorstand 
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43Tagesordnung

Wichtiger Hinweis:

Um das Mitführen von Gegenständen, die zur Gefährdung 
oder Störung der Hauptversammlung geeignet sind, zu ver-
meiden, werden Sie durch eine Sicherheitsschleuse geführt. 
Gegebenenfalls werden Gegenstände bis zum Verlassen der 
Veranstaltung für Sie au� ewahrt. Diese Maßnahmen tragen 
zu einem reibungslosen und sicheren Ablauf der Hauptver-
sammlung bei, können jedoch unter Umständen zu Warte-
zeiten beim Einlass führen. Bi� e fi nden Sie sich deshalb recht-
zeitig vor Beginn der Hauptversammlung ein.
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A 643

A 66 A 671

Abfahrt 
Mainzer Straße

Abfahrt 
WI-Erbenheim/
Stadtmitte

Schiersteiner 
Kreuz

Abfahrt 
Niedernhausen/
Stadtmitte

A 3

A 66

City

Ihr Weg zur Hauptversammlung 2015
(vorbehaltlich Verkehrsbeeinträchtigungen)

A 3  Abfahrt Niedernhausen
   B 455:  Nauroder Straße
   rechts ab:  Bierstadter Straße
   rechts ab:  Wilhelmstraße (s. Detailplan)
   rechts ab:  Kurhaus Wiesbaden

A 66  Abfahrt Erbenheim
   B 455:  Boelkestraße
   geradeaus:  B 54, Berliner Straße
   geradeaus:  Frankfurter Straße
   rechts ab:  Wilhelmstraße (s. Detailplan)
   rechts ab:  Kurhaus Wiesbaden

A 671  Abfahrt Mainzer Straße
   B 263:  Mainzer Straße
   links ab:  Frankfurter Straße
   rechts ab:  Wilhelmstraße (s. Detailplan)
   rechts ab:  Kurhaus Wiesbaden

A 643  Richtung Wiesbaden Innenstadt
   B 262:  Schiersteiner Straße
   rechts ab:  1. Ring (Kaiser-Friedrich-Ring)
   am Hbf. links ab:  Friedrich-Ebert-Allee
   geradeaus:  Wilhelmstraße (s. Detailplan)
   rechts ab:  Kurhaus Wiesbaden

Anfahrt

44
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Anfahrt
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P Kurhaus
Casino

Kurhaus

Hauptbahnhof

Theater P

Anfahrt mit öff entlichen Verkehrsmitt eln 

Mit den Fernzügen der Deutschen Bahn sowie den S-Bahnli-
nien S 1, S 8 und S 9 bis Wiesbaden Hauptbahnhof. Von dort 
mit dem Taxi oder den Bussen der Wiesbadener Verkehrsbe-
triebe (Buslinie 1 oder 8 in Richtung Kurhaus/Theater – Fahrt-
zeit ca. 10 Minuten).

Falls Sie mit öff entlichen Nahverkehrsmi� eln anreisen, 
ersta� en wir Ihnen die Fahrtkosten.

Parkmöglichkeiten bei Anreise mit dem Auto

Nutzen Sie unsere reservierten Parkplätze:
– Parkhaus Kurhaus/Casino
– Parkhaus Theater

Die reservierten Parkplätze stehen ab eine Stunde vor Einlass 
und im Anschluss an die Hauptversammlung bis 18:30 Uhr 
zur Verfügung. 

Bi� e halten Sie zur Einfahrt in das Parkhaus Ihre Eintri� s-
karte bereit.

Kurhaus Wiesbaden, Kurhausplatz 1, 65189 Wiesbaden

sgl_einl_HV-15_RZ.indd   U47sgl_einl_HV-15_RZ.indd   U47 30.03.15   15:4530.03.15   15:45



SGL CARBON SE
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Telefon:  +49 611 6029-0
Telefax:  +49 611 6029-305
www.sglgroup.de
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